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 Veröffentlicht am 18.04.1994

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §32 Abs1;

Rechtssatz

Die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs (hier: die Vorschriftszeichen nach § 52 lit a Z 1 StVO) sind

gemäß § 32 Abs 1 StVO - sofern sich aus den folgenden Absätzen nichts anderes ergibt - vom Straßenerhalter auf seine

Kosten anzubringen und zu erhalten. Weigert er sich diesbezüglich, kann keine Rechtswidrigkeit darin erblickt werden,

wenn die Behörde ihm dies mit Bescheid aufträgt.
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